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Der geschäftliche Erfolg des Unterneh-
mens steht und fällt mit dem persön-
lichen Engagement bzw. der Arbeits-
kraft des Geschäftsführers. Ist er arbeits-
unfähig wegen Krankheit, fehlt er nicht 
nur in der Firma, es kommen auf das 
Unternehmen auch noch die Kosten der 
Entgeltfortzahlung zu.

Mit einem zuvor vereinbarten Rückdek-
kungskonzept kann die Entgeltfortzah-
lung bei Krankheit auf ein halbes Jahr ver-
längert werden. Es sorgt auch dafür, dass 
die finanziellen Aufwendungen für diese 
Gehaltsfortzahlung in Bruttohöhe für die 
Firma nahezu kostenneutral sind.

Wie funktioniert es? Der Arbeitge-
ber schließt eine Krankentagegeldver-
sicherung ab. Im Krankheitsfall erhält 
der Betrieb bis zum 182. Krankheitstag 
in den meisten Fällen Kostenerstattung 
in Höhe des Bruttoarbeitsentgelts durch 
eine rückgedeckte Krankentagegeldver-
sicherung. Die Firma reduziert die Kosten 
für diese Entgeltfortzahlung drastisch.

Nicht nur für das Unternehmen, sondern 
auch der Geschäftsführer profitiert 
persönlich davon. Dabei ist von zwei 
Situationen auszugehen. Ist er privat 
krankenversichert kann er den Beginn 
seiner persönlichen Krankentagegeld-
zahlung vom 43. auf den 183. Tag der 
Arbeitsunfähigkeit verlegen. Das spart 
umso mehr Kosten, da der Beitrag zur 
privaten Krankenversicherung nettofi-
nanziert und der Beitragsanteil für das 
Krankentagegeld oft erheblich ist. Ist 
der Geschäftsführer gesetzlich kranken-
versichert kann auf den Krankengeld-
anspruch zu Gunsten eines privaten 
Krankentagegeldes verzichtet werden. 
Das reduziert den Krankenkassenbeitrag 
und sorgt auch dafür das Geld nach der 
Gehaltsfortzahlung grundsätzlich in 
Nettohöhe zur Verfügung steht. Somit 
wird eine Unterversorgung durch eine 
Krankengeldzahlung durch die gesetz-
liche Krankenkasse vermieden.

Arbeitsverträge bzw. Gesellschafterver-
träge  können somit auf ein „halbes Jahr 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall“ 
ausgeweitet werden, ohne dass das Un-
ternehmen dadurch Liquidität verliert.

Die Absicherung erfolgt über Betriebs-
ausgaben, diese sind somit steuerlich 
relevant. Die Prämien werden von der 

privaten finanziellen Sphäre in den be-
trieblichen Bereich verlagert. 

Die Vorteile für Geschäftsführer, Gesells-
chafter Geschäftsführer und Prokuristen 
sind bedeutend und abhängig von der 
Art und Weise der vorliegenden Kran-
kenversicherung.

Eine Absicherung rechnet sich sowohl für 
die Firma als auch für den Geschäftsfüh-
rer. Mögliche Deckungslücken zwischen 
dem erforderlichen Liquiditätsbedarf und 
der tatsächlichen Versorgung sind kalku-
lierbar und werden vermieden.

Die Vorteile sind so zwingend, dass jede 
andere Lösung, wie z.B. die Selbstver-
sicherung dagegen unwirtschaftlich ist. 
Auf Nachfrage ist evtl. auch für andere 
Personenkreise, z. B. Prokuristen oder 
andere, „verdiente“ Mitarbeiter das 
Konzept anwendbar.

Ihr persönliches Angebot können Sie 
über die Servicehotline 0700-AssCurat 
(27 72 87 28) anfordern. 

Gute Nachricht für Geschäftsführer:
sechs Monate Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall - für die GmbH nahezu kostenneutral!

Unser Konzept übernimmt die Weiterzahlung von Gehalt an den 
Geschäftführer. Beispiel:

Gehaltsfortzahlung pro Monat (brutto) 6.000,00 EUR

Absicherung über Tagegeld
z.B. 43. – 183. Tag / 200 EUR pro Tag für den GF
d. h. 6.000 EUR/Monat
Brutto-Aufwand für die Firma mtl. 84,00 EUR

Steuerentlastung der Firma
Gewerbesteuer   (z.B.Hebesatz 440% = 84,00 EUR x 18%)
Körperschaftsteuer (68,88 EUR x 25%)
Solidaritätszuschlag  (17,22 EUR x 5,5%)

./.  15,12  EUR

./.  17,22  EUR

./.    0,95  EUR

Effektiver monatlicher Nettoaufwand 50,71 EUR

• Die Beiträge sind 
Betriebsausgaben

• Geringe Effektivblastung 
durch den Steuerminderungs-
effekt von Körperschafts-
steuer,Gewerbesteuer sowie 
Solidaritätszuschlag

• Kosten der Gehaltsfortzahlung 
werden kalkulierbar und 
können in die betriebliche 
Planung einfließen

• Die Absicherungshöhe ist 
auf individuelle Bedürfnisse 
abstimmbar

• Die Firma ist wirksam 
und kostengünstig vor den 
finanziellen Risiken der 
Lohn- oder Gehaltsfortzahlung 
geschützt.

Vorteile für die Firma
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Kapitalanleger können bei den histo-
risch niedrigen Kapitalmarktzinsen Trä-
nen in den Augen bekommen, während 
„Häusle”-Bauer jedoch allen Grund zu 
jubeln haben.

Das Baugeld wird immer günstiger. Für 
den Neubau, den Kauf, die Umschul-
dung der Finanzierung einer Immobilie 
bietet das historisch niedrige Zinsniveau 
eine gute Gelegenheit sich den Traum 
von den eigenen vier Wänden zu erfül-
len oder die bestehende Finanzierung zu 
optimieren.  

Noch im Jahr 2000 konnte mit einer 
monatlichen Belastung von 1.000 EUR  
bei einem Zinssatz von 6% p.a. und 
einer Tilgung in Höhe von 1% p.a. 
lediglich eine Summe von rund EUR 
170.000 finanziert werden. 

Bei einem heutigen Zinssatz von 3,6% 
p.a. für eine 10-jährige Zinsfestschrei-
bung kann ein Darlehensbetrag bis zu 
EUR 260.000 bewilligt werden. 
(Quelle: Interhyp - Grafik 10-Jahres-Durch-
schnittskondition)

Wer nicht so viel Darlehenssumme 
benötigt, kann bei gleicher Belastung 
entsprechend mehr und schneller tilgen. 
Der Weg ins schuldenfreie Eigenheim 
ist dann kürzer und die Zinskosten wer-
den erheblich reduziert. Die niedrigen 
Zinsen bieten jedem Finanzierer eine 
vorteilhafte Finanzierungssituation.  

Die Verwirklichung des Traumes von den 
„eigenen vier Wänden“ erfordert eine 
eingehende Analyse der finanziellen Um-
stände und eine kompetente Beratung. 

Welcher Weg ist der optimale ins eigene 
Zuhause? Wer bringt Licht ins Dickicht 
der Angebote und Möglichkeiten? Ist 
Bausparen sinnvoll? Welche Vorteile hat 
ein Festdarlehen? Welche Tilgungsvari-
ante passt zu mir? Wer ist ein fairer Part-
ner für mich?

Vor der Suche nach günstigen Konditio-
nen und dem geeigneten Partner ist es 
erforderlich ein überzeugendes Finan-
zierungskonzept aufzustellen. Schlechte 
Beratung zur Baufinanzierung oder Um-
schuldung kostet oft Tausende Euro. 
Geld, dass anderweitig sinnvolle Ver-
wendung finden kann. Einige beispiel-
hafte Beratungsmängel sind:

• Keine Berechnung der Belastung 
nach Ende der Zinsbindung,

• Bausparvertrag nicht oder falsch 
berücksichtigt,

• Günstiges Förderdarlehen nicht 
berücksichtigt, 

• Kaufnebenkosten nicht oder 
unvollständig berücksichtigt, 

• Sondertilgungsmöglichkeiten nicht 
bedacht, 

• Teure Finanzierungskombinationen 
mit Lebensversicherungen und Bau-
sparverträgen,

• Krasse Überfinanzierung, 
• Risiken von Tilgungsersatzformen 

(Fonds, Lebensversicherung) nicht 
berücksichtigt, 

• Kein ehrliches JA oder NEIN, zu der 
Frage, ob der Kunde sich eine Finan-
zierung leisten kann.

„Ohne professionelle und umfassende 
Beratung, tappt man in viele Fallen.“
Dies ist das Fazit einer Umfrage unter 
500 Eigenheimbesitzern die die psycho-
nomics AG im Auftrag der Allianz durch-
führte.

Die Ermittlung des Budgets – was kann 
ich mir leisten? - sollte nicht, wie von 
den Banken gern gemacht, pauschal 
ermittelt, sondern indivudiell und im 
Einzelfall kalkuliert werden. Nur so kann 
eine realistische Finanzierung dargestellt 
und der Kreditrahmen an die bestehende 
Finanzsituation angepasst werden. 

Zwar finanzieren die Hausbanken die 
Mehrzahl der Abschlüsse, doch suchen 
die Kunden günstige Alternativen. Der 
Münchener Anbieter Interhyp konnte 
im Jahr 2004 1,3 Mrd. Euro Kreditvolu-
men bewilligen. AssCurat, als freier An-
lageberater, bietet Ihnen beispielsweise 
über diesen Weg nicht nur objektive 
und persönliche Beratung, sondern auch 
günstige Zinskonditionen durch die Ko-
operation mit dem Online-Finanzierer. 
Auf diesem Weg ist es AssCurat möglich, 
aktuelle Konditionen von z.Z. 36 Banken, 
Versicherungen und anderen Baufinan-
zierern tagesaktuell zu vergleichen. 

Einen besonderen Nutzen können An-
schlussfinanzierer - d.h. die Zinsfest-
schreibung läuft aus und die Zinskon-
ditionen sind neu zu verhandeln – der 
jetzigen Zinssituation abgewinnen. Aus 
dem Vergleich des Bankangebotes mit 
anderen Anbietern kann eine hohe lang-
fristige Ersparnis resultieren.

Die passende Finanzierung ist eine in-
dividuelle Geschmacksfrage. AssCurat 
ist Ihr Finanzlotse. 

Gute Gelegenheit für Finanzierer

Die Finanzierung der Immobilie ist und bleibt für die meisten Men-
schen die größte Investition im Leben. Mit entsprechender Sorgfalt und 
Genauigkeit ist die Gestaltung der Finanzierung anzugehen. Vor jedem 
Finanzierungsvorhaben sind die folgenden Fragen zu beantworten:

 1. Wie viel kann ich mir leisten? 
 2. Wieviel Eigenkapital ist erforderlich und was steht mir wann zur 

Verfügung?
 3. Was muss ich bei der Finanzierung beachten? 
 4. Welche Tilgungsvarianten sind geeignet für die persönliche finanzielle 

Situation? 
 5. Wie hoch sind die zukünftigen Bewirtschaftskosten?
 6. Was ist bei plötzlicher Arbeitslosigkeit, Krankheit, Berufsunfähigkeit 

oder Tod des Hauptverdieners?
 7. Welche Fördermittel kann ich bekommen? 
 8. Welche Steuervorteile kann ich als Kapitalanleger nutzen? 
 9. Wie vermiete ich meine Immobilie richtig? 
10. Welche Versicherungen benötige ich als Bauherr? 
11. Welche zukünftigen Belastungen können meine Finanzierung 

einschränken?
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• Finanzielle Reserven halten - 2-3 Nettomonatsgehälter sollten stets              
verfügbar sein.

• Die Tilgungsvereinbarung sollten in der jetzigen Zinsphase erhöht oder 
Sondertilgungen genutzt werden.

• Die Finanzierungsbelastungen sollten aus dem normalen Gehalt bestritten 
werden können. Neben- oder unregelmäßige Einkünfte sollten unberück-
sichtigt bleiben. 

• Die Finanzierung ist oft über einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren angelegt. 
Hier ist genug Geld für Reparaturen und Instandhaltung bereitzustellen. 

• Lange Zinsbindung bringt Planungssicherheit. 15 Jahre Festschreibung ist 
bei der Eigenheimfinanzierung ein guter Weg. 

• Eventualitäten und plötzliche Einschnitten (Arbeitslosigkeit, Krankheit, 
Berufs-unfähigkeit, Tod) gefährden das Eigenheim und das gesamte Ver-
mögen. Eine existenzzielle Absicherung ist unumgänglich. 

• Hohes Eigenkapital bringt auch bei finanziellen Engpässen das Fundament 
nicht ins wackeln.

Eine solide Finanzierung 
berücksichtigt u.a. 

die folgenden Aspekte:

Die Konditionen könnten eigentlich kaum 
großzügiger sein. Die Kunden von Ham-
burger Groß- und Außenhändlern müs-
sen ihre Waren in der Regel frühestens 
zwei Wochen, oft sogar erst bis zu drei 
Monate nach der Lieferung bezahlen. 
Doch selbst diese kulanten Fristen für 
solche “Lieferantenkredite” werden im-
mer häufiger nicht eingehalten. 

“Die Zahlungsmoral hat sich in den ver-
gangenen Monaten weiter verschlech-
tert”, nennt Volker Tschirch, Vorstands-
sprecher des AGA Unternehmensver-
bandes in Hamburg, dem Abendblatt das 
Ergebnis einer Umfrage unter 3000 Mit-
gliedern. Danach moniert ein Drittel der 
Befragten, daß sich die Zahlungsmoral 
in diesem Jahr erneut verschlechtert habe. 
Die große Mehrheit der Händler be-
zeichnet die Zahlungsmoral unverändert 
als schlecht. Hamburg liegt damit bun-
desweit im Trend. Nach einer Studie der 
Creditreform zahlen nur noch zwei Drittel 
aller Kunden pünktlich.

Factoring bietet hier Vorteile - eine 
vielseitige Finanzdienstleistung, die von 
mittelständischen Unternehmen aus 
Industrie, Großhandel und Dienstleis-
tungssektor zunehmend genutzt wird. 
Für Factorkunden bietet sich folgendes 
umfangreiches Leistungsangebot: 
• Finanzierung
• Delkredere - vollständiger Schutz vor 

einem Zahlungsausfall
• kundenspezifischer Service 

Vor einem Vertragsabschluss prüft der 
Factor die Bonität des Abnehmers. Im 
Rahmen eines Vertrages verkauft nun 
der Factorkunde seine Geldforderungen 
an das Factorinstitut. Dieses übernimmt 
das gesamte, bis zu einem vereinbarten 
Limit gehende Ausfallrisiko.
Anschließend informiert der Factorkunde 
seinen Abnehmer darüber, dass die 
Forderungen an den Factor verkauft 
wurden und der Rechnungsbetrag an 
diesen zu zahlen ist.
Er übermittelt dem Factor die laufenden 
Forderungen und Rechnungskopien. Lie-
gen die Forderungen im vereinbarten 
Limit, kauft der Factor all diese an. Sofort 
schreibt er auf einem Abrechnungskonto 
des Factoringkunden den Factoringerlös, 
bzw. den Forderungskaufpreis gut. Als 
Sicherheit für Mängelrügen oder Skon-
toabzüge behält er sich lediglich 10 Pro-
zent des Kaufpreises zurück. Bei Zahlung 
des Debitors, spätestens bei Fälligkeit der 
Forderung wird der Sicherheitseinbehalt 
dem Factorinkunden gutgeschrieben. 
Das Factoringinstiut überwacht weiter-
hin die Bonität der Abnehmer.

Vorteile von Factoring 
• erweitert den  zeitlichen und 

finanziellen Handlungsspielraum
• Wettbewerbsvorsprung bei Lieferan-

ten aufgrund längerer Zahlungsziele
• bessere Planung eigener Zahlungs-

verpflichtungen
• Abbau der Außenstände - Stärkung 

der Liquidität   
• bessere Nutzung von Skonti und 

Rabatten beim Einkauf
• hundertprozentiger Schutz bei 

Zahlungsverzug oder Zahlungsausfall 
• Einsparung bei der Verwaltung des 

Debitorenmanagements 
• fortlaufende Bonitätsprüfung der 

Abnehmer 
• keine Investition in eine Kreditver-

sicherung

Weitere Informationen bei:
Hansekontor Maklergesellschaft mbH 
Gotenstraße 10
20097 Hamburg
Tel: 040-23850400 
Fax: 040-23850403 
Internet: www.hansekontor-makler.de

Kunden zahlen immer später
Weitere Verschlechterung der Zahlungsmoral. Lösung: Factoring

Factoring-Kunde

FactorAbnehmer
Bonitätsprüfung

Bezahlung der Forderung

  Zahlung des KaufpreisesLieferung der W
are

Information

Verkauf der Forderung
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Eine Stiftung zu gründen ist in den letz-
ten Jahren stark in „Mode“ gekommen.
Warum ist das „Stiften“ derzeit ein so 
wichtiges und interessantes Thema?

Einerseits ist eine Stiftung zu gründen ein 
Thema für die dauerhafte Erhaltung des 
Vermögens, insbesondere wenn es im-
mer wieder zu Problemen in der Übertra-
gung von komplexen Vermögen kommt, 
andererseits geht es auch um den Willen 
„dauerhaft“ etwas „Gutes“ tun zu wol-
len.

In Zeiten knapper öffentlicher Mittel 
kann auf das Leistungsvermögen pri-
vater Stiftungen zum gesellschaftlichen 
Wohl nicht mehr verzichtet werden.

Von den verschiedenen Formen der Stif-
tungen liegt das Schwergewicht bei den 
gemeinnützigen Stiftungen. Gemein-
nützige Stiftungen benötigen, um das 
Privileg der Gemeinnützigkeit anerkannt 
zu bekommen, satzungsgemäße Aufga-
ben, die dem Allgemeinwohl dienen. 
Hierzu zählen beispielsweise kirchliche, 
mildtätige und wissenschaftliche Zwecke. 
Die Anerkennung der Gemeinnützig-
keit ist Voraussetzung für die besondere 
steuerliche Anerkennung der Stiftung 
und der ihr zufließenden Mittel.

Ein Mindestvermögen für die Errichtung 
einer Stiftung ist nicht vorgeschrieben, 
der Stiftungszweck muss  dauerhaft aus 
dem Vermögensstock erfüllbar sein. Er-
fahrungsgemäß sollte das Stiftungsver-
mögen nicht unter 50.000 EUR liegen.

Häufig stellt sich ein „stiftungswilliger“ 
die Frage, wann er eine Stiftung gründen 
sollte.

In der Mehrzahl werden Stiftungen zu 
Lebzeiten gegründet und zunächst mit 
einem geringen Vermögensstock aus-
gestattet. Im Testament wird dann die 

Stiftung begünstigt und die gewollten 
weiteren Vermögenswerte übertragen.  
Eine Stiftungsgründung mit Eintritt des 
Erbfalles ist alternativ möglich. Hierbei 
wird die Gründung der Stiftung und Ein-
bringung von Vermögen testamentarisch 
angeordnet.

Die Gründung zu Lebzeiten ist vorteil-
haft; der Stifter kann seine persönliche 
Einflussnahme geltend machen und 
entscheidend gestalterisch mitwirken. 
Zur Errichtung einer Stiftung ist ein 
rechtsgültiges Stiftungsgeschäft erforder-
lich. Das Stiftungsgeschäft ist mit der 
Satzung bei der zuständigen Aufsichts-
behörde zur Anerkennung einzureichen. 
Das zuständige Finanzamt prüft dann 
die Erfüllung der Voraussetzungen für 
eine Gemeinnützigkeit. Die Gemein-
nützigkeit wird alle 3 Jahre überprüft 
und der Aufsichtsbehörde ist jährlich 
ein Rechenschaftsbericht zur Prüfung 
vorzulegen.

Inhalt des Stiftungsgeschäftes ist die 
Erklärung die Stiftung zu gründen, so-
wie die verbindliche Erklärung der Ver-
mögensausstattung der Stiftung in der 
genannten Höhe.

In der Satzung ist u.a. der Stiftungs-
zweck und die Organe zu benennen. In 
der Regel wird die Stiftung durch einen 
Vorstand vertreten, als „Aufsichtsrat“ 
kann ein Kuratorium bestellt werden. 
Der Vorstand führt die Selbstverwaltung 
der Stiftung aus. Die Selbstverwaltung 
umfasst in der Regel die rechtsgeschäft-
liche Vertretung, die Verwaltung des 
Stiftungsvermögens und die Verteilung 
der Zuwendungen gemäß den satzungs-
gemäßen Aufgaben.

Das Vermögen der Stiftung ist nicht sta-
tisch, sondern kann durch Spenden oder 
Zustiftungen jederzeit verstärkt werden. 
Spenden müssen zeitnah für den Stif-
tungszweck verbraucht werden. Zustif-
tungen erhöhen den Vermögensstock 
der Stiftung und führen somit zu dauer-
haft höheren Erträgen und und folglich 
zu höheren Fördermitteln.

Die Einbringung von Vermögenswerten 
in eine gemeinnützige Stiftung ist befreit 
von der Erbschafts- bzw. Schenkungs-
steuer. Der Stifter hat die Option für 

sich und enge Angehörige - auch über 
seinen Tod hinaus - bis zu ein Drittel 
der Erträge der Stiftung zu verwenden, 
ohne dass die Gemeinnützigkeit hiervon 
berührt wird. Ein weiteres Drittel kann in 
die Rücklage der Stiftung einglegt wer-
den. Die weiteren Mittel müssen zeitnah 
für die satzungsgemäßen Aufgaben ver-
wendet werden.
  
Neben diesen Vorteilen gibt es weitere 
persönliche Steuervorteile für den Stifter.
Der Gesetzgeber hat die Einbringung von 
Vermögen in eine Stiftung durch die Ver-
abschiedung des „Gesetz zur weiteren 
steuerlichen Förderung von Stiftungen“ 
im Juni 2000 auch unter steuerlichen 
Gesichtspunkten attraktiver gemacht.  
Seit dem 1. Januar 2000 können - ne-
ben weiteren Spendenbeträgen- bis zu 
EUR 306.775 die in das Stiftungsvermö-
gen eingebracht werden, innerhalb von 
10 Jahren steuermindernd beim Stifter 
geltend gemacht werden (Gründungs-
höchstbetrag).

Verfolgt die Stiftung steuerbegünstigte 
Zwecke im Sinne der § 52–54 der Abga-
benordnung können weitere Abzüge vorg-
enommen werden. Dies umfasst den Stif-
tungshöchstbetrag von EUR 20.452,- für
alle unentgeltlichen Zuwendungen, sowie 
zusätzlich 5 % des Gesamtbetrages der 
Einkünfte des Stifters ( 10 % bei wissen-
schaftlichen, kulturellen oder mildtäti-
gen Zwecken ) als jährlichen allgemeinen 
Spendenhöchstbetrag. In bestimmten Ein-
kommenssituationen kann die gesamte 
Dotation der Stiftung steuerlich wirksam 
geltend gemacht werden.

Auf Ebene der gemeinnützigen Stiftung 
sind sämtliche Zuführungen in den Ver-
mögensstock steuerfrei.

Wird Vermögen eines Erblassers inner-
halb von 24 Monaten nach dem Tod in eine 
Stiftung eingebracht, entfällt ebenfalls 
die Erbschaftssteuer. Hierdurch bietet 
sich für die „Erben“ auch  nach Eintritt 
eines Erbfalls eine Gestaltungsmöglichkeit 
um Vermögenswerte zu erhalten. Diese 
Förderung hat den Stiftungsgedanken in 
den letzten Jahren beschleunigt.

Der überwiegende Teil der Stiftungen 
hat einen geringen Bekanntheitsgrad, sie 
arbeiten und fördern im Verborgenen. 

Serie zum Thema Stiftungen für AssCurat Aktuell Teil 1
Stiftungen -Generationenübergreifende Vermögenserhaltung      



7AssCurat aktuell 9/2005

Die Förderung durch die Stiftungen in 
Deutschland, insbesondere im Bereich 
der wissenschaftlichen Forschung darf 
nicht unterschätzt werden. Die Haushalts-
lage in den öffentlichen Kassen macht es 
der Wissenschaft zunehmend schwerer 
ausreichend Mittel für die schnell vo-
ranschreitende Forschung zur Verfügung 
zu stellen. Hier wird ein Großteil der 

gesellschaftlichen Aufgabe durch Stif-
tungen übernommen und ganz neben-
bei Arbeitsplätze geschaffen. Insgesamt 
betrachtet bietet die Errichtung einer 
Stiftung interessante Möglichkeiten zur 
Erhaltung von komplexen Vermögen, 
verbunden mit persönlichen Steuer-
vorteilen ohne auf sämtliche Einkünfte 
aus dieser Vermögensmasse verzichten 

zu müssen. Gleichzeitig wird eine ge-
sellschaftliche Aufgabe zum Gemeinwohl 
erbracht.

Kai Drabe,
Vorstandsvorsitzender der 
„Gentechnologiestiftung-Dr. Georg und 
Ingeburg Scheel Stiftung“
www.gentechnologiestiftung.de

„Der frühe Vogel fängt den Wurm.“

Wer zahlt schon gerne Steuern? „Steuern 
sparen“ ist des Deutschen liebstes Hobby 
und ein gewichtiger Faktor in der Inves-
titionsentscheidung. In den vergangenen 
Jahren war eine regelrechte „Ausverkauf-
Stimmung“ an den Kapitalmärkten zu 
spüren. Die Bundesregierung beschränkt 
Steuerschlupflöcher und steuerliche Ge-
staltungen zusehends. Die Parteien im 
Bundestag haben in den Regierungspro-
grammen angekündigt weitere Steuer-
schlupflöcher und Steuersparmodelle zu 
schließen. 

Der geplante Paragraf 15b Einkommen-
steuergesetz (EStG), mit dem die Bundes-
regierung die Verlustverrechnungsmög-
lichkeiten geschlossener Fonds erheblich 
einschränken wollte war nur ein Vor-
geschmack. Der Paragraf 15b EStG sah 
die maximale Verlustbegrenzung bis zu 
10% vor. 

Die ersten Stimmen in den Medien und 
der Presse lassen vermuten, dass die vo-
raussichtliche „neue“ Bundesregierung

ebenfalls Maßnahmen in dieser Rich-
tung einleiten wird. Immerhin sind die 
Maßnahmen ein Schritt zur Gegenfinan-
zierung der Regierungsprogramme. Es ist 
zu erwarten, dass steuerlich induzierte 
Kapitalanlagen einen regelrechten RUN 
im zweiten Halbjahr 2005 erleben wer-
den. 

Vielleicht ist es die letzte Möglich-
keit steuerlich gestaltend tätig zu wer-
den durch die Beteiligung an Film- 
und Medienfonds, Windkraftanlagen 
oder leasingähnlichen Konstruktionen. 
Die Marktmöglichkeiten sind vielfältig. 
Leider ist bei einigen Produktkategor-
ien nicht erkennbar, wie sie den Worten 
Kapital und Anlage gerecht werden. 

Was in der Schiffsbranche in den vergan-
genen 12-18 Monaten zu erkennen war, 
wird sich zukünftig glücklicherweise in 
allen Beteiligungsmärkten durchsetzen. 
Die Initiatoren werden renditeorientierte 
Angebote offerieren. Die zukünftigen 
Kapitalanlagemöglichkeiten werden sich 
auch ohne jeglichen steuerlichen Vorteil 
wirtschaftlich positiv darstellen und ei-
nen echten Mehrwert zur persönlichen 
Finanzplanung der Kapitalgeber beitra-
gen müssen. 

Wirtschaftlichkeit und Rendite sind die 
Stichworte. In unser Bewertung und Se-
lektion der zahlreichen Angebote haben 
diese Parameter bereits heute eine 
enorme Bedeutung. Die Rendite muss 
aus dem Objekt (Immobilie, Schiff, Wind-
kraftanlage, etc.) erwirtschaftet werden. 
Die Lage, das Management, die Konku-
renzfähigkeit sind nur einige wesent-
liche Faktoren. Die Initiatoren sind zum 
Umdenken gezwungen. Das Konzept 
muss in sich schlüssig sein. In der Ver-
gangenheit mussten sich die Initiatoren 
von geschlossenen Beteiligungen kaum 

anstrengen. Der Anleger hatte durch die 
Steuervorteile bereits eine bestimmte 
Mindestrendite im Geldbeutel. 

Die zukünftigen Investitionsmöglich-
keiten müssen mehr auf die Kundenwün-
sche eingehen. Im Vordergrund steht 
eine sichere Einnahmequelle im Ruhe-
stand oder der Wunsch Kapitalbeträge 
flexibel entnehmen zu können. Der flexi-
ble und ertragsstarke Aufbau eines wei-
teren Standbeins für die eigene Alterssi-
cherung ist Hauptdiskussionsthema. 

Attraktive und anlegerfreundliche Betei-
ligungen werden zukünftig noch stärker 
zur Sicherung der Altersversorgung und 
Erzielung der eigenen Renditeerwar-
tungen in den Fokus rücken.  AssCurat 
hält für Sie ein laufend aktualisiertes und 
analysiertes Angebotsportfolio zur Ver-
fügung. 

Wir empfehlen bereits in den ersten Wo-
chen der zweiten Jahreshälfte die attrak-
tiven Angebote individuell zu bewerten, 
um zum Jahresende nicht die sogenan-
nten „Ladenhüter“ kaufen zu müssen. 
Getreu dem Motto „ Der frühe Vogel 
fängt den Wurm.“ 

Die Mitarbeiter von AssCurat geben 
Ihnen die Übersicht der verschiedenen 
Arten steuerlich begünstigster Kapital-
anlagen und stehen Ihnen zur kompe-
tenten Beratung und Auskunftserteilung 
gerne zur Verfügung. Speziell in diesem 
Anlagebereich und unter dem Druck des 
„Ausverkaufs“ ist im Vorfeld der Anla-
geentscheidung eine umfassende Infor-
mation, eine hohe Transparenz und Klar-
heit über die eigenen Vermögensstruktur 
und -ziele wichtig, um Missgriffe zu ver-
meiden. Steuerliche Vorteile können zur 
Erreichung der persönlichen finanziellen 
Ziele sinnvoll eingesetzt werden. 



Interessiert? 

Dann lassen Sie sich unverbindlich und 
kostenlos mehr Informationen zusenden. 

Rufen Sie uns an
Servicenummer 0700 - 27 72 87 28 
oder besuchen Sie uns im Internet
www.AssCurat.de

Wir informieren Sie gerne!

Ihr Finanzlotse und Fachmakler

mit besonderer Kompetenz für  
•  Steuerberater  
•  Rechtsanwälte  
•  Wirtschaftsprüfer


